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Bearbeitet von:  

Zur Kenntnis: Herr Präsident 
Arnold Schuler 

Südtiroler Landtag 

Im Hause 

  

Antwort auf die Anfrage zur aktuellen Fragestunde 88-09-24 
Gemeinnutzungsgut in Tiers II 
 
Sehr geehrter Landtagsabgeordnete, 
 
ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfrage, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” bei der 
letzten Landtagssession vorgelegt und nunmehr schriftlich nachzureichen ist. 
 
1. Wie hoch waren die Einnahmen der Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter von Tiers in den Jahren 

2019, 2020, 2021, 2022 und 2023? 
Bei der Beantwortung dieser beiden Fragen wird vorausgeschickt, dass im deutschen Wortlaut zum 
Landesgesetz Nr. 16/1980 des Artikels 3 die Begriffe Einkommen, Einnahmen sowie Einkünfte und Ertrag 
als Synonyme verwendet werden, im Italienischen wird jedoch einheitlich der Begriff „reddito“ benutzt. Da 
im Sinne des Artikels 99 des Autonomiestatutes bei Akten mit Gesetzeskraft jeweils der italienische 
Wortlaut maßgebend ist, wurde von Seiten der Landesregierung bei der Überprüfung der 
Abschlussrechnung keine Differenzierung zwischen Einkommen und Einnahmen vorgenommen, sondern 
allgemein die „Feststellungen“ berücksichtigt.  

 
Abschlussrechnung 2019: 
Feststellungen: 1.134.181,40 (Die Feststellungen enthalten die Einnahmen 880.192,60 Euro und die 

Rückstände 253.988,79 Euro.) 
Verpflichtungen: 621.793,92 Euro (Die Verpflichtungen enthalten die Zahlungen 590.100,50 Euro und 

die Rückstände 32.327,12 Euro.) 
Verwaltungsüberschuss Abschlussrechnung 2019: 512.387,49 Euro (Feststellungen minus 
Verpflichtungen ist Verwaltungsüberschuss)  
Der Verwaltungsüberschuss der Abschlussrechnung 2018 wurde in den Haushalt 2019 vollständig 
eingebaut. 
 
Abschlussrechnung 2020: 
Feststellungen: 1.147.737,28 (Die Feststellungen enthalten die Einnahmen 950.870,24 Euro und die 

Rückstände 196.867,04 Euro.) 
Verpflichtungen: 1.034.654,84 (Die Verpflichtungen enthalten die Zahlungen 993.721,023 Euro und die 

Rückstände 40.933,81 Euro.) 
 

Verwaltungsüberschuss Abschlussrechnung 2020: 113.082,44 Euro (Feststellungen minus 
Verpflichtungen ist Verwaltungsüberschuss)  
Der Verwaltungsüberschuss der AR 2019 wurde in den Haushalt 2020 vollständig eingebaut.  
 
Jahre 2021, 2022 und 2023:  
Die Daten der jeweiligen Abschlussrechnung liegen der Landesregierung aufgrund des Wegfalls des 
Gesetzmäßigkeitskontrolle im Januar 2022 nicht vor. 
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2. Wie hoch waren die Einkommen der Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter von Tiers in den Jahren 
2019, 2020, 2021, 2022 und 2023? 
Siehe Antwort auf Frage 1 

 
3. Welche Summe an Beiträgen an Vereine unter Anwendung von Artikel 3, Absatz 2, Buchstabe a, 

des Landesgesetzes Nr. 16/1980 wurden vom Gemeindeausschuss jeweils in den Jahren 2019, 
2020, 2021, 2022 und 2023 gewährt? 
 
Folgende Vereine haben im Jahr 2019 laut Abschlussrechnung folgende Beiträge erhalten: 
Beitrag an die Pfarre Tiers     3.500,00 Euro (Buchstabe g) 
Beitrag an den Bildungsausschuss Tiers   3.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die Musikkapelle Tiers    6.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die öff. Bibliothek Tiers    1.500,00 Euro (Buchstabe g)  
Beitrag an den ASV Tiers     4.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an den Bergrettungsdienst    6.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die Bäuerinnenorganisation Tiers  500,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die Seniorenvereinigung Tiers  500,00 Euro (Buchstabe a) 
 
Die Summe der Beiträge laut Buchstabe a) beträgt 20.000,00 Euro. Die Höchstgrenze von 10% der für die 
relevante Berechnung zugelassenen Einnahmen (reddito) wurde nicht überschritten.  
 
Beiträge an andere Institutionen, welche keine Vereine sind, wurden unter Anwendung des Artikels 3, 
Absatz 2 Buchtsabe g) gewährt. Es sind dies: 
- Beitrag an die Pfarre Tiers 3.500,00 Euro 
- Beitrag an die öffentliche Bibliothek Tiers 1.500,00 Euro. 
 
Folgende Vereine haben im Jahr 2020 laut Abschlussrechnung folgende Beiträge erhalten: 
Beitrag an die Pfarre Tiers     3.500,00 Euro (Buchstabe g) 
Beitrag an den Bildungsausschuss Tiers   4.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die Musikkapelle Tiers    5.985,68 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die öff. Bibliothek Tiers    1.500,00 Euro (Buchstabe g)  
Beitrag an den ASV Tiers     2.817,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die freiwillige Feuerwehr    22.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an den Bergrettungsdienst    5.000,00 Euro (Buchstabe a) 
Beitrag an die Bäuerinnenorganisation Tiers  174,80 Euro (Buchstabe a) 
 
Die Summe der Beiträge laut Buchstabe a) beträgt 39.977,48 Euro. Die Höchstgrenze von 10% der für die 
relevante Berechnung zugelassenen Einnahmen (reddito) wurde nicht überschritten.  
 
Beiträge an andere Institutionen, welche keine Vereine sind, wurden unter Anwendung des Artikels 3, 
Absatz 2 Buchtsabe g) gewährt. Es ist dies: 
- Beitrag an die Pfarre Tiers 3.500,00 Euro 
 
Summe Beiträge 2021/2022/2023:  
Die Daten der Abschlussrechnung liegen der Landesregierung aufgrund des Wegfalls der 
Gesetzmäßigkeitskontrolle im Januar 2022 nicht vor. 

 
4. Wurde die vom selben Absatz vorgeschriebene Höchstgrenze von 10% des Einkommens an Vereine 

überschritten? 
Siehe Antwort auf Frage 3 
 

5. Wurden unter Anwendung des Artikel 3 Absatz 2 a) in den letzten 5 Jahren auch Beiträge an andere 
Institutionen, welche keine Vereine sind, gewährt? Wenn ja, ersuche ich um Angabe der Empfänger 
und der Beiträge? 
Siehe Antwort auf Frage 3 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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